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4.	 Erläuterungen zur  
zusammengefassten Gewinn- und 
Verlustrechnung

Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ enthal-
ten mit 66.538 TEUR Aufwendungen aus der Auf-
zinsung von Pensions- und Beihilferückstellungen 
(inkl. der mittelbaren Pensionsverpflichtungen), 
der Rückstellung für Kirchenlohnsteuerclearing 
sowie der Rückstellung für Lebensarbeitszeitkon-
ten.

GuV-Posten Art Betrag

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand aus der Änderung des Rechnungszinses der 
Pensions- und Beihilferückstellungen 49.337 TEUR

Folgender zusammengefasster GuV-Posten ent-
hält Aufwendungen von außergewöhnlicher Grö-
ßenordnung:

In der zusammengefassten Gewinn- und Ver-
lustrechnung werden Erträge, die einem anderen 
Geschäftsjahr zuzuordnen sind, in Höhe von 5,8 
Mio. EUR ausgewiesen. Diese entfallen im We-
sentlichen mit 3,1 Mio. EUR auf Betriebskosten-

abrechnung der Kindertagesstätten und mit 1,0 
Mio. € auf Nachzahlungen von Schulzuschüssen 
der ADD aus endgültig abgerechneten Schuljah-
ren. Der Restbetrag resultiert im Wesentlichen 
aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen.

Mainzer Delegation bei 
der Zweiten Synodalver-
sammlung des Synodalen 
Wegs in Frankfurt (30.9.-
2.10.2021) mit Bischof 
Kohlgraf und Weihbischof 
Bentz (Mitte) sowie v.l. 
Markus Konrad, Isabella 
Vergata, Daniela Ordowski 
und Martin Buhl. 
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5. Sonstige Angaben

5.1 Organe

Leitung des Bistums:
Bischof Dr. Peter Kohlgraf

Generalvikar und Ökonom:
Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB 
wurde Gebrauch gemacht.

Diözesankirchensteuerrat:
Dem Diözesankirchensteuerrat gehören derzeit 
30 gewählte ehrenamtliche Mitglieder an, die für 
ihre Tätigkeit keine Vergütung erhalten. 

Diözesanvermögensverwaltungsrat: 
Der Diözesanvermögensverwaltungsrat des Bis-
tums unterstützt gemäß c. 492 CIC mit seiner 
wirtschaftlichen und rechtlichen Kompetenz 
durch Beratung und Wahrnehmung von Zustim-
mungs- und Anhörungsrechten (sog. Beispruchs-
rechte) den Diözesanbischof bei der Verwaltung 
der zeitlichen Güter. Dem Diözesanvermögens-
verwaltungsrat gehören 5 stimmberechtigte Mit-
glieder an, die für ihre Tätigkeit keine Vergütung 
erhalten.

Konsultorenkollegium:
Dem Konsultorenkollegium gemäß can. 502 CIC 
gehören neben Domdekan Henning Priesel sechs 
Domkapitulare an. Die Mitglieder erhalten für 
ihre Tätigkeit im Konsultorenkollegium keine Ver-
gütung.

5.2 Haftungsverhältnisse

Es bestehen Haftungsverhältnisse aus Bürgschaf-
ten in Höhe von 7.334 TEUR. 

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den 
Arbeitnehmern aus Altersversorgungsverpflich-
tungen bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse KZVK in Köln. Diese Zusagen werden 
durch entsprechendes Deckungsvermögen der 
KZVK, laufende Beiträge und zusätzliche Mehr-/
Finanzierungsbeträge der beteiligten Unterneh-
men vollständig finanziert. Ein Risiko der Inan-
spruchnahme besteht in Höhe einer eventuellen 
Deckungslücke. Bezüglich der mittelbaren Pen-
sionsverpflichtungen bei der KZVK verweisen wir 
auf unsere Ausführungen unter den Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden zu den Rückstellungen. 

Über die eigenen mittelbaren Pensionsverpflich-
tungen hinaus sind die (Erz-)Bistümer aufgrund 
des Gewährleistungsvertrags vom 21. Juni 1976 
verpflichtet, unwiderruflich als Gesamtschuldner 
etwaige Fehlbeträge der KZVK zu decken. Die-
ses Risiko lässt sich für das Bistum Mainz jedoch 
nicht verlässlich schätzen. Insbesondere verfügt 
die KZVK gemäß Satzung über Möglichkeiten, 
z.B. durch Mehrbeiträge oder höhere laufende 
Beiträge auf finanzielle Schwierigkeiten zu re-
agieren, um das Auslösen einer Haftung der (Erz-)
Bistümer zu verhindern. Die KZVK hat bereits 
erste Schritte eingeleitet, um die vorhandene De-
ckungslücke ihrer Verpflichtungen zu schließen. 
Daher wird davon ausgegangen, dass die KZVK 
auch in Zukunft allen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen kann. Die Eintrittswahrscheinlich-
keit einer Inanspruchnahme wird aus heutiger 
Sicht als gering eingeschätzt.

Für das Bistum Mainz besteht aufgrund von 
16.000 Genossenschaftsanteilen der Pax-Bank 
nach § 40 der Satzung eine Nachschusspflicht in 
Höhe von 1 TEUR je Anteil und somit insgesamt 
in Höhe von 16.000 TEUR. Von einer Inanspruch-
nahme wird aufgrund der wirtschaftlichen Lage 
der Pax-Bank derzeit jedoch nicht ausgegangen.
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5.3 Abschlussprüferhonorar

Für das Geschäftsjahr 2021 wurden insgesamt  
73 TEUR aufwandswirksam zurückgestellt. Die 
Aufwendungen betreffen ausschließlich die Prü-
fung des Jahresabschlusses.

5.4 Mitarbeiter des Bistums

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 2.383 Mitar-
beiter beschäftigt; hiervon sind 666 Beamte (ein-
schließlich Pfarrer) und 1.717 Angestellte.

5.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen zum 31. Dezember 2021 sonstige 
finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 38.721 
TEUR. Diese betreffen im Wesentlichen begon-
nene und noch nicht zu Ende geführte oder 
unvermeidbare Bau-/Instandhaltungsmaßnah-
men sowie gewährte, aber noch nicht vollstän-
dig ausgezahlte Darlehen. Des Weiteren werden 
noch Verpflichtungen aus Miet- und Leasingver-
trägen ausgewiesen.

5.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung 
nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg zwi-
schen Russland und der Ukraine. Vor diesem 
Hintergrund werden im Jahr 2022 weltwirt-
schaftliche Veränderungen eintreten, die auch 
zu zahlungswirksamen Verlusten führen können, 
welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
im Jahr 2022 belasten (insbesondere durch stei-
gende Rohstoffpreise und Veränderungen an den 
Kapitalmärkten). Die Einschätzung der konkreten 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage 2022 ist zurzeit noch nicht hinrei-
chend verlässlich möglich.

5.7 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag von 7.545 TEUR wird durch 
Entnahmen aus den Zweckrücklagen in Höhe 
49.837 TEUR und aus der Ergebnisrücklage in 
Höhe von 80 TEUR gedeckt. Nach Einstellung von 
25.000 TEUR in Pensions- und Beihilferücklagen 
und 2.500 TEUR in die neue Rücklage „Flücht-
lingsfonds“ sowie 14.872 TEUR in die Ergebnis-
rücklage ergibt sich ein verbleibender Bilanzge-
winn von 0 TEUR. 

Mainz, 10. Mai 2022

gez. 	 Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz
	 Generalvikar

Mainz-Kastel mit St. Georg
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Anlagennachweis  

für das Geschäftsjahr 2021

        Entwicklung der Anschaffungswerte

      ± Umbuchung *  

Bilanzposten: Anfangsstand   Zugang   Abgang   Endstand

A. Anlagevermögen   EUR   EUR     EUR   EUR

    1   2   3/4     5   6

I. Immaterielle Vermögensgegenstände      

  Entgeltlich erworbene Konzessionen,      

  gewerbliche Schutzrechte und ähn-      

  liche Rechte und Werte sowie Lizen-      

  zen an solchen Rechten und Werten 1.517.997,97   61.161,72   0,00   1.579.159,69

II. Sachanlagen      

  1. Grundstücke, grundstücksgleiche      

  Rechte und Bauten einschließlich   +      921.961.02 *  

  der Bauten auf fremden Grundstücken 445.266.219,83   1.944.287,81   1.576.501,80   446.555.966,86

+ 33.445,12 *

  2. Technische Anlagen und Maschinen 119.525,49   0,00   0,00   152.970,61

  3. Andere Anlagen, Betriebs- und   +        9.754,00 *  

  Geschäftsausstattung 9.436.003,40   1.442.424,38   6.594,00   10.881.587,78

  4. Geleistete Anzahlungen und   -       965.160,14 *  

  Anlagen im Bau 10.481.958,40        4.321.225,02   0,00   13.838.023,28

      ±      965.160,14 *  

    465.303.707,12   7.707.937,21   1.583.095,80   471.428.548,53

III. Finanzanlagen      

  1. Beteiligungen 4.762.062,49   0,00   0,00   4.762.062,49

  2. Ausleihungen an Kirchengemeinden       

  und sonstige kirchliche Einrichtungen 15.190.042,47   0,00   0,00   15.190.042,47

  3. Wertpapiere des Anlagevermögens 987.866.068,38   84.307.547,93   17.205.766,63   1.054.967.849,68

  4. Sonstige Ausleihungen 7.338.952,62   676.680,00   395.844,49   7.619.788,13

    1.015.157.125,96   84.984.227,93   17.601.611,12   1.082.539.742,77

      ±      965.160,14 *  

    1.481.978.831,05   92.753.326,86   19.184.706,92   1.555.547.450,99
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Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen Wertaufholung/    

des Geschäftsjahres Entnahme   Stand Stand 

Anfangsstand für Abgänge Endstand 31.12.2021 31.12.2020

EUR   EUR    EUR EUR   EUR   TEUR

7   8          9 10   11   12

     

     

     

     

897.048,97 210.903,72   0,00 1.107.952,69   471.207,00   621

     

     

     

180.843.487,48 6.438.241,58   1.052.279,25 186.229.449,81   260.326.517,05   264.423

30.457,49 7.985,12   0,00 38.442,61   114.528,00   89

     

2.842.944,19 1.200.310,42   6.594,00 4.036.660.61   6.844.927,17   6.593

     

0,00 0,00   0,00 0,00   13.838.023,28   10.482

     

183.716.889,16 7.646.537,12   1.058.873,25 190.304.553,03   281.123.995,50   281.587

     

21.842,27 0,00   0,00 21.842,27   4.740.220,22   4.740

     

15.189.971,47 0,00   0,00 15.189.971,47   71,00   0

10.592.282,27 0,00   0,00 10.592.282,27   1.044.375.567,41   977.274

90.855,34 0,00   13.626,49 77.228,85   7.542.559,28   7.248

25.894.951,35 0,00   13.626,49 25.881.324,86   1.056.658.417,91   989.262

     

210.508.889,48 7.857.440,84   1.072.499,74 217.293.830,58   1.338.253.620,41   1.271.470



44

Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl Jahresabschluss 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das Bistum Mainz und den Bischöflichen Stuhl zu Mainz, Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, Mainz

Prüfungsurteile

Wir haben den zusammengefassten Jahresabschluss des Bistums Mainz und 
des Bischöflichen Stuhls zu Mainz, Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
Mainz, – bestehend aus der zusammengefassten Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der zusammengefassten Gewinn‑ und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem zusam-
mengefassten Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs‑ und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammen-
gefassten Lagebericht des Bistums Mainz und des Bischöflichen Stuhls zu 
Mainz, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Mainz, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse

•	 entspricht der beigefügte zusammengefasste Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens‑ und Finanzlage der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, zum 31. Dezem-
ber 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2021 und

•	 vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang 
mit dem zusammengefassten Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des zusammengefassten Jah-
resabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.

Bestätigungsvermerk  

des unabhängigen Abschlussprüfers
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des zusammengefassten Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des zusammengefass-
ten Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-
men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
zusammengefassten Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebe-
richt zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  
für den zusammengefassten Jahresabschluss  
und den zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des zusam-
mengefassten Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der zu-
sammengefasste Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens‑, Finanz‑ und Ertragslage der Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
zusammengefassten Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des zusammengefassten Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstel-
lung des zusammengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bistum Mainz 
und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem zusammengefassten Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammenge-
fassten Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen 
zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung  
des zusammengefassten Jahresabschlusses  
und des zusammengefassten Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
zusammengefasste Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher 
Stuhl zu Mainz, vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem zu-
sammengefassten Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum zusammengefassten Jahresabschluss und zum zusammen-
gefassten Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstö-
ßen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses zusammengefassten Jahresabschlusses und 
zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im zusammengefass-
ten Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des zusammen-
gefassten Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, 
abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
zusammengefassten Jahresabschluss und im zusammengefassten Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Körperschaften 
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des öffentlichen Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können.

•	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
zusammengefassten Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der zusammengefasste Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der zusammengefasste 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens‑, Finanz‑ und Ertragslage der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, Bistum Mainz und Bischöflicher Stuhl zu Mainz, 
vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit 
dem zusammengefassten Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Körperschaften.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten La-
gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-
men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 
den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Mainz, 29. Juni 2022

		  Solidaris Revisions‑GmbH
		  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
		  Steuerberatungsgesellschaft
		  Zweigniederlassung Mainz 

Ralph Wedekind	
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Dirk Riesenbeck‑Müller
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater



49

Finanzbericht 2021

Bischöfliches Domkapitel  

Bischöfliche Domkirche St. Martin

Körperschaften des öffentlichen Rechts
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Informationen zur Verwaltung

Die Domkirche St. Martin zu Mainz

Zur Verwaltung des Mainzer Doms

Der Mainzer Dom ist die Bischofskirche des  
Bischofs von Mainz. Eigentümer des Doms sind 
aber weder Bischof noch Bistum, sondern die  
„Bischöfliche Domkirche St. Martin“. Zuständig 
für die Verwaltung, den Erhalt und Unterhalt des 
Doms und der dazugehörigen Gebäude ist das 
Domkapitel unter Vorsitz des Domdekans. Beide, 
Domkapitel und Bischöfliche Domkirche, sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Als Körperschaften des öffentlichen Rechts ver-
fügen Domkapitel und Domkirche über einen 
eigenen Finanzhaushalt mit Einnahmen und Aus-
gaben. Wirtschaftsplan und Jahresrechnung wer-
den von der Bischöflichen Dotation vorbereitet 
und durchgeführt. Der Dotation gehören außer 
drei Domkapitularen auch der Finanzdezernent 
des Bischöflichen Ordinariats sowie ein Vertreter 
der Finanz- und Liegenschaftsabteilung des Bis-
tums an; Verwaltung und technische Durchfüh-
rung des Domhaushalts sind gemäß der Satzung 
des Mainzer Domkapitels dem Finanzdezernat des 
Bischöflichen Ordinariats übertragen.

Nach Vorlage durch die Bischöfliche Dotation 
berät und beschließt das Domkapitel den Wirt-
schaftsplan von Domkapitel und Domkirche  
St. Martin. Ebenso nimmt es die Jahresabschluss-
rechnung entgegen und verabschiedet diese. 
Beides bedarf der Zustimmung des Diözesan
bischofs.

In den vergangenen Jahren wurde in der Finanz-
verwaltung der Domkirche, wie im Bistum Mainz, 
die Umstellung von der kameralistischen auf die 
doppische Buchführung vollzogen. Seit 2019 wird 
der Jahresabschluss unter Beachtung der Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufge-
stellt und von einer unabhängigen Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft geprüft. Es handelt sich um 
eine freiwillige Prüfung gemäß §§ 317 ff. HGB.

Aufwendungen für den Dom

Der Bauunterhalt und die seit zwei Jahrzehnten 
laufende Renovierung des mehr als 1000 Jahre 
alten Mainzer Doms und seiner umliegenden Ge-
bäude erfordern permanent den Einsatz erheb-
licher finanzieller Mittel. Neben den Material
kosten und Aufwendungen für den laufenden 
Unterhalt wie Heizung und Strom, Reinigung 
und Aufsicht fallen hier vor allem Personalkosten 
in Dombauamt und Dombauhütte mit mehr als  
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. 

Der Mainzer Dom ist zugleich weit mehr als nur 
ein eindrucksvolles Baudenkmal. Er ist vor allem 
ein Ort vielfältigen Gotteslobes und kulturellen 
Reichtums, bekannt für seine Kirchenmusik, die 
vom Domorganisten sowie von den Chören am 
Dom unter Leitung von Domkapellmeister und 
den Domkantoren dargeboten werden; ihnen 
steht ein eigenes Chorhaus am Dom für die Pro-
ben zu Verfügung.

Einnahmenquellen des Doms

Die Mainzer Domkirche erzielt ihre Einnahmen 
hauptsächlich aus Vermietungen und Verpachtun-
gen umliegender Gebäude und Liegenschaften, 
Erträgen aus Anlagevermögen, Eintrittsgeldern 
z.B. für Konzerte sowie Spenden und Zuschüssen 
insbesondere von Dombauverein, Stiftung Hoher 
Dom, Förderverein Musica sacra sowie Pfeifen-
Patenschaften für die neue Domorgel. 

Da die genannten Einnahmen zur Deckung der 
Kosten nicht ausreichen, kommen in nicht un-
erheblichem Maß Zuweisungen des Bistums aus 
Kirchensteuermitteln hinzu.
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Aus dem Prüfbericht zur Lage der Körperschaften

Zum Jahresabschluss 2021

Aus dem Prüfbericht der Solidaris-Revisions-
GmbH:

Grundsätzliche Feststellungen

Lage der Körperschaften:  
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der 
gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter haben zulässigerweise 
keinen Lagebericht aufgestellt. Sie haben im zu-
sammengefassten Jahresabschluss und in sonsti-
gen Unterlagen zur Lage der Körperschaften Stel-
lung genommen.

Als Ergebnis unserer Prüfung fassen wir folgende 
Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage 
der Körperschaften zusammen:

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jah-
resfehlbetrag in Höhe von 820 TEUR. Das Ergeb-
nis hat sich somit gegenüber dem Vorjahr von  
189 TEUR um 631 TEUR verschlechtert.

Die Ergebnisverminderung resultiert aus um  
539 TEUR rückläufigen Gesamterträgen und um 
92 TEUR höheren Gesamtaufwendungen. 

Größter Posten auf der Ertragsseite sind die Erträ-
ge aus Grundvermögen in Höhe von 3.114 TEUR, 
die sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 
88 TEUR bzw. 2,9 % erhöhten. Rückläufig entwi-
ckelten sich dagegen die Erträge aus Zuwendun-
gen und Zuschüssen (660 TEUR) sowie die sonsti-
gen Erträge (54 TEUR). Wesentliche Ursache für 
den Rückgang der Erträge aus Zuwendungen und 
Zuschüssen ist der im Berichtsjahr 2020 einmalig 
gewährte Zuschuss des Dombauverein Mainz e. V.,  
Mainz, in Höhe von insgesamt 635 TEUR für die 
neue Domorgel (500 TEUR) und Instandhaltungs-
maßnahmen (135 TEUR). Die sonstigen Erträge 

verringerten sich im Wesentlichen durch den 
Wegfall einer einmalig im Jahr 2020 gewährten 
Spende.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich um  
351 TEUR auf 2.330 TEUR. Ursächlich hierfür ist 
die Entwicklung der Pensionsrückstellung, die 
sich ohne Berücksichtigung des niedrigeren Zins-
niveaus deutlich erhöht hat. Kompensiert wurde 
der Anstieg weitgehend durch geringere Instand-
haltungsaufwendungen und sonstigen ordentli-
chen Aufwendungen um 89 TEUR bzw. 289 TEUR. 

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Auf-
wendungen resultiert aus dem Wegfall der im 
Jahr 2020 zu den Verbindlichkeiten zugeführten, 
noch nicht zweckentsprechend verwendeten Zu-
schüssen von 500 TEUR. 

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind 
insgesamt als geordnet zu bezeichnen. Langfris-
tiges Vermögen ist vollständig langfristig finan-
ziert. Es besteht eine Überdeckung in Höhe von  
2.487 TEUR. In entsprechender Höhe ist kurzfris-
tiges Vermögen langfristig finanziert.

Seit dem 24. Februar herrscht Krieg zwischen 
Russland und der Ukraine. Vor diesem Hinter-
grund werden im Jahr 2022 weltwirtschaftliche 
Veränderungen eintreten, die auch zu zahlungs-
wirksamen Verlusten führen können, welche die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahr 
2022 belasten. Die konkreten Auswirkungen für 
das Jahr 2022 sind zurzeit noch nicht hinreichend 
verlässlich absehbar. 
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Zusammengefasste Bilanz

Zusammengefasste Bilanz 

zum 31. Dezember 2021

A.	ANLA GEVERMÖGEN

I.	 Sachanlagen

1.	 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten  
einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 36.797.015,00 37.286

2.	 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.132.981,00 145

3.	 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.400.279,10 2.344

41.330.275,10 39.775

II.	 Finanzanlagen

1.	 Beteiligungen 13.500,00 14

2.	 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 100

3.	 Wertpapiere des Anlagevermögens 5.023.315,15 5.488

5.036.815,15 5.602

B.	UMLAU FVERMÖGEN

I.	 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.	 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 443.485,61 509

2.	 Forderungen gegenüber kirchlichen Einrichtungen 2.821.575,34 2.907

3.	 Sonstige Vermögensgegenstände 3.489,25 22

3.268.550,20 3.438

III.	 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 183.999,08 644

 49.819.639,53 49.459

2021
in EUR

2020
in TEUR

Aktivseite

Der Mainzer Dom vom Dach des Erbacher Hofs aus gesehen.
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Zusammengefasste Bilanz

Zusammengefasste Bilanz 

zum 31. Dezember 2021

2021
in EUR

2020
in TEUR

Passivseite

A.	E IGENKAPITAL

I.	 Stammkapital 36.387.554,22 36.388

II.	 Zweckrücklagen 2.621.881,56 3.036

III.	 Ergebnisrücklagen 4.516.821,30 4.922

IV.	 Bilanzgewinn/Bilanzverlust

1.	 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -819.557,64 -189

2.	 Entnahme aus Rücklagen 1.030.772,75 627

3.	 Einstellung in Rücklagen -211.215,11 -438

43.526.257,08 44.346

B.	S ONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR  
FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 1.154.262,00 0

C.	RÜC KSTELLUNGEN

1.	 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.274.613,00 3.017

2.	 Sonstige Rückstellungen 966.683,00 932

4.241.296,00 3.949

C.	VER BINDLICHKEITEN

1.	 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 413.807,17 220

	 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
413.807,17 EUR (Vorjahr 220 TEUR)

2.	 Sonstige Verbindlichkeiten 484.017,28 944

	 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
944.640,07 EUR (Vorjahr 560 TEUR)

897.824,45 1.164

49.819.639,53 49.459
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr 2021

Zusammengefasste Gewinn  und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
2021

in EUR
2020

in TEUR

1.	 Umsatzerlöse 3.222.945,79 3.048

2.	 Zuweisungen und Zuschüsse 1.595.109,88 2.255

3.	 Sonstige betriebliche Erträge 143.192,36 	 205

4.961.248,03 5.508

4.	 Materialaufwand 	

	 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 833.179,29 751

5.	 Personalaufwand

a)	 Löhne und Gehälter 1.816.881,05 	 1.800

b)	 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 513.142,31 	 179

	 davon für Altersversorgung 185.357,30 EUR (Vorjahr 140 TEUR)

2.330.023,36 	 1.979

	 Zwischenergebnis 1.798.045,38 	 2.778

6. 	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 7.746,98 0

7.	 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
und Sachanlagen 530.215,15 511

7.	 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.857.399,89 	 2.220

	 Zwischenergebnis -581.822,68 47

8.	 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 	 102.153,45 	 102

9.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 339.888,41 	 338

	 davon aus der Aufzinsung 
339.870,00 EUR (Vorjahr 338 TEUR)

 

10.	E rgebnis nach Steuern /  
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -819.557,64 	 -189

11.	 Entnahme aus Rücklagen 	 1.030.772,75 	 627

12.	 Einstellung in Rücklagen -211.215,11 	 -438

20.	 Bilanzgewinn/-verlust 	 0,00 	 0
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Anhang

1. Allgemeine Angaben zum zusammen-
gefassten Jahresabschluss

Der zusammengefasste Jahresabschluss des Bi-
schöflichen Domkapitels und der Bischöflichen 
Domkirche St. Martin – Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts – mit Sitz in Mainz zum 31. De-
zember 2021 wurde in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
sowie unter Beachtung des Statuts des Bischöfli-
chen Domkapitels erstellt.

Die Gliederung der zusammengefassten Bilanz 
entspricht § 266 HGB, die zusammengefasste 
Gewinn‑ und Verlustrechnung wird nach dem 
Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB 
aufgestellt. Die Gliederung der zusammengefass-
ten Bilanz und der zusammengefassten Gewinn‑ 
und Verlustrechnung wurde nach §  265  HGB 
erweitert, um den Besonderheiten kirchlicher 
Körperschaften Rechnung zu tragen. 

Der zusammengefasste Anhang wurde nach den 
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften auf-
gestellt. 

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der 
Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

2. Angaben zur zusammengefassten 
Bilanz und zu den Bilanzierungs‑ und 
Bewertungsmethoden

Die Bewertung der „Altimmobilien“ erfolgt aus 
Vorsichtsgründen zu fiktiven fortgeführten An-
schaffungskosten unter Indizierung des Brand-
versicherungswertes 2014 der Gebäude unter 
Berücksichtigung eines 60%igen Abschlags 
sowie anschließender Abschreibung über die  

gewöhnliche Nutzungsdauer, wodurch sich die 
Restbuchwerte zum 31. Dezember 2021 ergeben. 
Die Grundstücke wurden mit den Bodenrichtwer-
ten unter Berücksichtigung von Abschlägen für 
kirchlich genutzte Grundstücke bewertet.

Die Sachanlagen, die nach dem 31. Dezem-
ber 2018 angeschafft worden sind, werden zu 
den tatsächlichen Anschaffungskosten aktiviert 
und über die voraussichtliche Nutzungsdauer 
abgeschrieben. Die Abschreibungssätze der ver-
schiedenen Anlagegüter richten sich nach den 
amtlichen Abschreibungstabellen des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungs-
kosten oder bei voraussichtlich dauernder Wert-
minderung zum niedrigeren beizulegenden Wert 
angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensge-
genstände sind zum Nennwert angesetzt. 

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditin
stituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Für die Pensions‑ und Beihilferückstellungen wur-
de die versicherungsmathematische Berechnung 
mit Hilfe der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. 
Klaus Heubeck unter Anwendung des Teilwertver-
fahrens vorgenommen. Dabei wurde der nach der 
Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelte 
handelsrechtliche Zinssatz von 1,87 % (Vorjahr:  
2,30 %) bzw. 1,35 % (Vorjahr: 1,60 %) zugrunde ge-
legt. Bei der Berechnung der Pensionsrückstellung 
wurde eine Rentendynamik von 1,40 % für 2022 
und 2023 sowie von 2,00 % ab 2024 unterstellt. 
Bei der Berechnung der Beihilferückstellung wurde 
eine Kostendynamik von 2,0 % unterstellt. Bei der 
Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G mit einem 
7‑jahresdurchschnittlichen Zinssatz von 1,35 %  

Zusammengefasster Anhang  

für das Geschäftsjahr 2021
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Anhang

würde sich zum 31. Dezember 2021 eine Pensions-
rückstellung in Höhe von 3.566 T€ ergeben. Für 
den sich somit ergebenden Mehrbetrag in Höhe 
von 292 T€ sieht das Handelsrecht eine Ausschüt-
tungssperre vor.

Mittelbare Pensionsverpflichtungen gegenüber 
angestellten Mitarbeitern bestehen bei der Kirch-
lichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der 
Diözesen Deutschlands (KZVK), Köln. Während der 
Zeit der Beschäftigung der Arbeitnehmer besteht 
eine Umlagepflicht, die einerseits aus einer Versi-
cherungsrentenverpflichtung und andererseits aus 
einer Versorgungsrentenverpflichtung besteht.

Die Anmeldung der betroffenen Mitarbeiter der 
Körperschaften bei der KZVK, Köln, erfolgte zu 
damaliger Zeit durch das Bischöfliche Ordinari-
at, sodass die Mitarbeiter entsprechend bei der 
KZVK über das Bischöfliche Ordinariat registriert 
worden sind. Die Bilanzierung der mittelbaren 
Pensionsverpflichtung gegenüber den bei den 
Körperschaften angestellten Mitarbeitern erfolgt 
entsprechend im zusammengefassten Jahresab-
schluss des Bistums Mainz. Da die Abgrenzung 
aufgrund der historisch gewachsenen Abbildung 
der Mitarbeiter der Körperschaften im Abrech-
nungskreis des Bistums Mainz bei der KZVK, Köln, 
nur schwer möglich ist, wird auf eine Bilanzie-
rung im zusammengefassten Jahresabschluss der 
Körperschaften daher verzichtet. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle 
erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtun-
gen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. 
Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag 
angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungs-
betrag bewertet. 

3.	 Sonstige Angaben

Mitglieder des Domkapitels

Domdekan
Prälat Heinz Heckwolf (bis 31. Oktober 2021)
Dekan Henning Priesel (ab 1. November 2021)

Domkapitulare
Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Generalvikar
Offizial Prälat Dr. Peter Hilger
Prälat Hans‑Jürgen Eberhardt
Prälat Jürgen Nabbefeld
Pfarrer Klaus Forster
Prof. i. K. Dr. Franz‑Rudolf Weinert

Mainz, 30. Juni 2022

gez. Dekan Henning Priesel 
Domdekan
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Das im September 2021 eingeweihte erste Teilwerk der neuen Orgel in der Marienkapelle des Mainzer Doms.
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Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Anlagennachweis
Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Anlagennachweis

Anlagennachweis  

für das Geschäftsjahr 2021

        Entwicklung der Anschaffungswerte

      ± Umbuchung *  

Bilanzposten: Anfangsstand   Zugang   Abgang   Endstand

A. Anlagevermögen   EUR   EUR     EUR   EUR

    1   2   3     4   5

I. Sachanlagen      

  1. Grundstücke, grundstücksgleiche      

  Rechte und Bauten einschließlich    

  der Bauten auf fremden Grundstücken 50.459.261,61   0,00   0,00   50.459.261,61

  2. Andere Anlagen, Betriebs- und   + 1.537.269,68*  

  Geschäftsausstattung 180.901,07   492.734,47   0,00   2.210.905,22

  3. Geleistete Anzahlungen und   - 1.537.269,68*  

  Anlagen im Bau 2.344.528,00        1.593.020,78   0,00   2.400.279,10

       

    52.984.690,68   2.085.755,25   0,00   55.070.445,93

II. Finanzanlagen      

  1. Beteiligungen 13.500,00   0,00   0,00   13.500,00

  2. Ausleihungen an Unternehmen, mit      

denen ein Beteiligungsverhältnis

  besteht 100.000,00   0,00   100.000,00   0,00

  3. Wertpapiere des Anlagevermögens 5.488.396,29   0,00   465.081,14   5.023.315,15

    5.601.896,29   0,00   565.081,14   5.036.815,15

       

    58.586.586,97   2.085.755,25   565.081,14   60.107.261,08

Orgeleinweihung 2021.
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Anlagennachweis

Bischöfliches Domkapitel und Bischöfliche Domkirche St. Martin 
Anlagennachweis

Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen Wertaufholung/    

des Geschäftsjahres Entnahme   Stand Stand 

Anfangsstand für Abgänge Endstand 31.12.2021 31.12.2020

EUR   EUR    EUR EUR   EUR   TEUR

6   7          8 9   10   11

     

     

     

13.173.707,61 488.539,00   0,00 13.662.246,61   36.797.015,00   37.286

     

36.248,07 41.676,15   0,00 77.924,22   2.132.981,00   145

     

0,00 0,00   0,00 0,00   2.400.279,10   2.344

     

13.209.955,68 530.215,15   0,00 13.740.170,83   41.330.275,10   39.775

     

0,00 0,00   0,00 0,00   13.500,00   14

     

0,00 0,00   0,00 0,00   0,00   100

0,00 0,00   0,00 0,00   5.023.315,15   5.488

0,00 0,00   0,00 0,00   5.036.815,15   5.602

     

13.209.955,68 530.215,15   0,00 13.740.170,83   46.367.090,25   45.377

Orgeleinweihung 2021.
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An das Bischöfliche Domkapitel und die Bischöfliche Domkirche St. Martin – 
Körperschaften des öffentlichen Rechts –, Mainz

Prüfungsurteil

Wir haben den zusammengefassten Jahresabschluss des Bischöflichen Dom-
kapitels und der Bischöflichen Domkirche St. Martin – Körperschaften des 
öffentlichen Rechts –, Mainz, – bestehend aus der zusammengefassten Bilanz 
zum 31. Dezember 2021 und der zusammengefassten Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem zusammengefassten Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs  und Bewertungsmethoden geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse entspricht der beigefügte zusammengefasste Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens  und Finanzlage der Körperschaften zum 31. Dezember 2021 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2021.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des zusammengefassten Jah-
resabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des zusammengefassten Jahresabschlusses in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des zusammengefassten Jahresabschlusses“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
zusammengefassten Jahresabschluss zu dienen.

Bestätigungsvermerk  

des unabhängigen Abschlussprüfers
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den  
zusammengefassten Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des zusam-
mengefassten Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der zu-
sammengefasste Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Körperschaften 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines zusammengefassten Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.

Bei der Aufstellung des zusammengefassten Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Körperschaften zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung  
des zusammengefassten Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
zusammengefasste Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum zusammenge-
fassten Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstö-
ßen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
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gesamt die auf der Grundlage dieses zusammengefassten Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsich-
tigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im zusammen-
gefassten Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-
teil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des zusammen-
gefassten Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieses Systems der Körperschaften abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundla-
ge der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Körperschaften zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im zusammengefassten Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
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führen, dass die Körperschaften ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen können.

•	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz  und Ertragslage der Körper-
schaften vermittelt.

Mainz, 15. November 2022

			   Solidaris Revisions‑GmbH
			   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
			   Steuerberatungsgesellschaft
			   Zweigniederlassung Mainz

Dr. Thomas Drove	
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Dirk Riesenbeck‑Müller
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
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